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PRÄSENZ ONLINE

SEMINAR

TERMIN 
25.09.2024  
13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
175 €*  je Verbandsmitglied 

und je Mitarbeiter
275 €* je Nichtmitglied
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 3 Tage vor Seminar- 
beginn möglich.

REFERENT

Prof. Rolf-Rüdiger Radeisen  
Dipl.-Kfm., Steuerberater. 
Mitherausgeber beim Umsatz- 
steuerkommentar „Schwarz/
Widmann/Radeisen“ (Haufe-
Verlag) sowie Mitautor beim 
Umsatzsteuerkommentar 
„Hartmann/Metzenmacher“ 
(Erich-Schmidt-Verlag). Seit 
mehr als 25 Jahren bundesweit 
in der Aus- und Fortbildung für 
Steuerberaterinnen und Steu- 
erberater tätig. 

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per 
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per 
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

Mit aktuellen  

Entwicklungen der  

einzelnen Steuerarten! 
BESTENS  

VORBEREITET 

 FÜR 2025!

BUNDESRAT BESCHLIESST VERPFLICHTENDE eRECHNUNG  
AB 2025: WICHTIGE ÄNDERUNGEN FÜR ALLE UNTERNEHMEN

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 22.03.2024 das Wachstums- 
chancengesetz verabschiedet. Für die Umsatzsteuer ist damit ein wich- 
tiger Schritt vollzogen worden: Ab 2025 kommt die verpflichtende elek- 
tronische Rechnung (eRechnung) für alle B2B-Leistungen, soweit der 
leistende Unternehmer und der leistungsempfangende Unternehmer im 
Inland ansässig sind. Dabei sind elektronische Rechnungen nur noch  
Rechnungen, die in einem strukturierten elektronischen Format ausge- 
stellt, übermittelt und verarbeitet wird – „PDF-Rechnungen“, die per Mail 
übertragen werden, stellen keine solche Rechnungen dar.

Flankiert werden die Regelungen durch Übergangsvorschriften, die den  
Übergang für die Praxis begleiten sollen. Allerdings sind sie nur auf die  
Ausstellung der neuen eRechnung, nicht aber auf den Empfang der Rech- 
nung ausgerichtet. Damit müssen ab dem 01.01.2025 alle Unternehmer 
in der Lage sein, solche neuen eRechnungen zu empfangen, zu lesen, zu 
archivieren und zu verarbeiten. Dies betrifft nicht nur „große“ Unterneh- 
mer, sondern alle Unternehmer, vom Kleinunternehmer, über nur steuer- 
freie Leistungen ausführende Unternehmer bis hin zu den großen Unter- 
nehmern in der Praxis.

Das Online-Seminar zeigt die Regelungen auf, die für die neue eRech- 
nungen gelten werden und die insbesondere auch bei kleineren Unter- 
nehmen notwendigen Schritte der Vorbereitung aus den 01.01.2025. 
In dem Seminar wird auch auf den Entwurf des BMF-Schreibens vom 
13.06.2024 zur Einführung der neuen eRechnung eingegangen.

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!

DIE NEUE eRECHNUNG  
IN DER UMSATZSTEUER


